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 I. Nachtragssatzung des Schwalm-Eder-Kreises 
 

für das Haushaltsjahr 2005 
 
 
 
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
01.04.1993 (GVBl. 1992 I S. 534) - zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005       
(GVBl. I S. 229, 237) - hat der Kreistag am  12.12.2005 folgende I. Nachtragssatzung für das 
Haushaltsjahr 2005 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem  Nachtragsplan werden 
 
  

erhöht 
um 

 
vermindert 

um 

und damit der Gesamtbe-
trag des Haushaltsplans 

einschließlich der       
Nachträge 

  
EUR 

 
EUR 

gegenüber 
bisher 
EUR 

auf nunmehr 
EUR fest-
gesetzt 

a) im Verwaltungshaushalt  

   die Einnahmen 7.214.250 5.425.250 135.844.000 137.633.000

   die Ausgaben 22.787.100 6.244.100 152.576.000 169.119.000

 Fehlbedarf:  -31.486.000

./. enthaltene Fehlbeträge aus Vorjahren:  13.628.630

= jahresbezogener Fehlbedarf 2005:  -17.857.370

b) im Vermögenshaushalt  

   die Einnahmen 1.958.075 1.627.075 18.536.000 18.867.000

   die Ausgaben 2.074.146 1.743.146 18.536.000 18.867.000

  

 
 

§ 2 
 
 
Der GGeessaammttbbeettrraagg  ddeerr  KKrreeddiittee, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird gegenüber 
der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.313.580 EUR um 498.970 EUR erhöht und damit 
auf 5.812.550 EUR neu festgesetzt. 
 
 



  

§ 3 
 
Der GGeessaammttbbeettrraagg  ddeerr  VVeerrppfflliicchhttuunnggsseerrmmääcchhttiigguunnggeenn zur Leistung von Ausgaben in        
künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber 
der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.829.600 EUR um 1.345.100 EUR erhöht und   
damit auf 4.174.700 EUR neu festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der HHööcchhssttbbeettrraagg  ddeerr  KKaasssseennkkrreeddiittee die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in           
Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 
35.000.000 EUR um 10.000.000 EUR erhöht und damit auf 45.000.000 EUR neu              
festgesetzt.  
 
 

§ 5 
 
Die UUmmllaaggeehheebbeessäättzzee werden nicht geändert. 
 
 

§ 6 
 
Der bisherige SStteelllleennppllaann wird nicht geändert. 
 
 

§ 7  
 
Die Regelungen für üübbeerr--  uunndd  aauußßeerrppllaannmmääßßiiggee  AAuussggaabbeenn werden nicht geändert. 
 
 

§ 8 
 
Die Regelungen für üübbeerrppllaannmmääßßiiggee  VVeerrppfflliicchhttuunnggsseerrmmääcchhttiigguunnggeenn werden nicht       
geändert. 
 
 
 
34576 Homberg (Efze), den  12.12.2005 
 
 
       DER KREISAUSSCHUSS 
 DES SCHWALM-EDER-KREISES 

    
            N E U P Ä R T L 
 Landrat 





 

V O R B E R I C H T 
 

ZUM I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN  
 

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR   2 0 0 5 
 
 
Gemäß § 98 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 52 der 

Hessischen Landkreisordnung (HKO) ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, 

wenn 

 
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher      

Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine          
Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, 

 
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen       

Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben            
erheblichem Umfang geleistet werden müssen und 

 
3. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförde-

rungsmaßnahmen geleistet werden sollen. 
 
Der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft mit unabweisbaren Ausgabenerhöhungen bzw. 

Minder- und Mehreinnahmen haben den Kreisausschuss veranlasst, unter Anwendung    

dieser Vorschriften dem Kreistag eine Nachtragshaushaltssatzung zur Beratung und         

Beschlussfassung vorzulegen. 

 
 
I. Verwaltungshaushalt 
 

Mit dem Grundhaushalt des Verwaltungshaushaltes 2005 wurde ein jahresbezogenes Defizit 

von 14,56 Mio. EUR ausgewiesen. Der I. Nachtragshaushalt 2005 schließt durch die Veran-

schlagung der Rechnungsfehlbeträge 2003 und 2004 in Höhe von insgesamt 13,63 Mio. 

EUR mit einem Fehlbedarf von 31,49 Mio. EUR ab, der jahresbezogene Fehlbedarf 2005 

erhöht sich um 3,30 Mio. EUR auf 17,86 Mio. EUR. Der jetzt vorliegende Nachtragshaushalt 

schließt also jahresbezogen trotz sparsamer Mittelbewirtschaftung mit einem gegenüber dem 

Grundhaushalt um 22,7% höheren Fehlbedarf ab. 



   

Gegenüber dem Grundhaushalt entwickelt sich das Ergebnis im I. Nachtragshaushaltsplan 

2005 in seinen Grundzügen wie folgt: 

 
 
Fehlbedarf – Grundhaushalt 2005 - 14.560.000 EUR 
 
 
Auswirkung „Kommunalisierung“ 
(Verschlechterung gegenüber Grund-Haushalt) - 628.850 EUR 
 
 
Zuzüglich Mehreinnahmen 
 
Staatliche Verwaltungsgebühren (UA 90000) + 200.000 EUR 
 
 
zuzüglich Minderausgaben 
 
Minderung des Zuschussbedarfs des Abschnitts 41 
- Sozialhilfe nach dem BSHG - 
(bisher: ./. 8.785.350 EUR; neu: ./. 8.304.050 EUR) + 481.300 EUR 
 
Minderung des Zuschussbedarfs des Abschnitts 43 
Soziale Einrichtungen 
(bisher: ./. 392.150 EUR; neu: ./. 233.040 EUR) + 159.110 EUR 
 
Verminderte Zinsausgaben Kredite/Kassenkredite + 440.000 EUR 
 
 
abzüglich Mindereinnahmen 
 
Verringerung der Einnahmen im Unterabschnitt 49900 
- Sonstige soziale Angelegenheiten - 
 

 Zuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe - 463.800 EUR 
 

 Zuweisung zu den Belastungen aus überd. Arbeitslosigkeit - 1.388.000 EUR 
 

 Zuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe - 339.400 EUR 
 
Zuweisung Grunderwerbsteueranteile (UA 90000) - 200.000 EUR 
 
 
abzüglich Mehrausgaben 
 
Erhöhte Energiekosten im Schulbereich - 345.230 EUR 
 
Erhöhung des Zuschussbedarfs des Abschnitts 42 
- Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - 
(bisher: ./. 446.290 EUR; neu: ./. 1.269.320 EUR) - 823.030 EUR 
 
 
Zwischensumme / Übertrag - 17.467.900 EUR 
 



   

Zwischensumme / Übertrag - 17.467.900 EUR 
 
 
Erhöhung des Zuschussbedarfs des Abschnitts 45 
Jugendhilfe nach dem KJHG 
(bisher: ./. 13.240.890 EUR; neu: ./. 13.452.770 EUR) - 211.880 EUR 
 
Erhöhung des Zuschusses des Abschnitts 48 
- Weitere soziale Bereiche - 
(bisher: ./. 18.192.930 EUR; neu: ./. 18.440.810 EUR) - 247.880 EUR 
 
 
zuzüglich weitere Einnahme- und 
 Ausgabeveränderungen der Einzelpläne 0 - 9 + 70.290 EUR 
__________________________________________________________________ 
 
Zwischensumme - 17.857.370 EUR 
 
Abwicklung Rechnungsfehlbetrag 2003 - 2.171.600 EUR 
 
Abwicklung Rechnungsfehlbetrag 2004 - 11.457.030 EUR - 13.628.630 EUR 
 
___________________________________________________________________ 
 
Fehlbedarf nach dem I. Nachtragshaushaltsplan 2005 - 31.486.000 EUR 
 
 

Auch der Nachtragshaushalt beinhaltet wie der Grundhaushalt 2005 mit der Zuführung an 

den Vermögenshaushalt (ohne Abfallwirtschaft und ohne vhs) von 3.337.890 EUR         

ausschließlich die Mindestanforderung des § 22 Abs. 1 GemHVO in Höhe der ordentlichen 

Darlehenstilgungen (3.077.790 EUR) sowie der Kreditbeschaffungskosten (260.100 EUR). 

 

Die betragsmäßig größeren Abweichungen (über 25.000 EUR) des                        
Verwaltungshaushaltes vom Grundhaushalt 2005 zum I. Nachtragshaushalt 2005 sind 
– auf Haushaltsstellen bezogen – aus den Anlagen zu diesem Vorbericht zu             
entnehmen. 

 
 



   

II. Vermögenshaushalt 
 
Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit       

18.867.000 EUR ab. Dieser Betrag ist um 331.000 EUR höher als das Volumen des    

Grundhaushaltsplanes. Wesentlicher Grund für dieses erhöhte Volumen sind die Entnahme 

eines Betrages von rd. 0,56 Mio. EUR aus einer Sonderrücklage der Abfallwirtschaft bei 

gleichzeitiger Überführung in den Verwaltungshaushalt zur Finanzierung von Ausgaben des 

„Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft“, ein Grunderwerb im Bereich des „Gebührenhaushal-

tes Abfallwirtschaft“ in Höhe von rd. 0,52 Mio. EUR sowie ein Investitionszuschuss für das 

Maximilianschlösschen Jesberg in Höhe von 0,1 Mio. EUR. Dieser Volumenerhöhung wirken 

verminderte Ausgaben insbesondere im Bereich Kreisstraßenbau von rd. 1,0 Mio. EUR    

entgegen.  

 

Die betragsmäßig größeren Abweichungen (über 25.000 EUR) des                        
Vermögenshaushaltes vom Grundhaushalt 2005 zum I. Nachtragshaushalt 2005 sind   
– auf Haushaltsstellen bezogen – aus den Anlagen zu diesem Vorbericht zu             
entnehmen. 

 
 
III. Verschuldung 
 
Die Verschuldung im Haushaltsjahr 2005 entwickelt sich voraussichtlich wie folgt: 
 
1) Schulbaupauschale - Fondsdarlehen Abtl. B - 
 -> keine Änderung 1.287.000 EUR 
 
2) Eigenbetrieb Senioren- und Pflege. - Fondsdarlehen Abtl. A - 
 -> keine Änderung 523.000 EUR 
 
3) Darlehen von Kommunen für Kreisstraßenbau 
 (Erhöhung: 11.600 EUR) 11.600 EUR 
 
4) Kreditmarktdarlehen 
 (Erhöhung: 487.370 EUR) 3.990.950 EUR 
 
  Darlehensaufnahme insgesamt: 5.812.550 EUR 

  ./. ordentliche Darlehenstilgung: - 3.077.790 EUR 

  = Nettoneuverschuldung lt. I. Nachtrag 2005 2.734.760 EUR 

  ./. Nettoneuverschuldung lt. Grundhaushalt 2005 - 2.171.790 EUR 

  = Erhöhung der Nettoneuverschuldung 2005 im I.NT 562.970 EUR 



   

Voraussichtlicher Schuldenstand 2005 
            - in TEUR - 
 

Art Ist-Bestand 
 zu Beginn des 

HH-Jahres 
2005 

Kredit-
auf-

nahme 

Bemerkung veran- 
schlagte
Tilgung 

Soll-Be- 
stand am 
Ende des 
HH-Jahres

Schulden aus Krediten 
1. Bund, LAF, ERP-  
    Sondervermögen 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1 

 
   2 

2. Land (Fondsdarlehen) 19.792  1.287 
523 

1.297 

Veranschlagung 2005 
Für Eigenbetrieb 46.2 
Ermächtigung 2004 

1.997  20.902 

3. Gemeinden und Ge- 
    meindeverbände 

251 12 
 

Veranschlagung 2005 
 

 -  263 

4. Zweckverbände 920 - - 40  880 
5. Kreditmarkt 30.447 3.991 

10.973 
Veranschlagung 2005 
Ermächtigung 2004 

1.040 
 

44.371 

Summe: 51.413 18.083 - 3.078 66.418 
 
nachrichtlich: Innere Darlehen 0 0              0 
 
Bei einer Einwohnerzahl von 191.291 (Stand 31.12.2004) entspricht das einer „Pro-Kopf-
Verschuldung“ 
 
zu Beginn des Haushaltsjahres 2005 
nach dem Ist-Bestand von  268,77 EUR und 
 
am Ende des Haushaltsjahres 2005 
nach dem Soll-Bestand 347,21 EUR. 
 
 
IV. Rücklagen 
 
A Allgemeine Rücklage 
 

Der Bestand der allgemeinen Rücklage verändert sich in 2005 nur durch die          

Abwicklung von Rundungsdifferenzen die sich im Rahmen der Jahresabschlussarbei-

ten ergeben haben. 

Ist-Bestand am 01.01.2005  19,10 EUR 

. / . Entnahme / + Zuführung 2005 -18,10 EUR 

Soll-Bestand am 31.12.2005 1,00 EUR 

Die Mindesthöhe gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO kann nicht nachgewiesen werden.

  



   

B Sonderrücklagen 
 

Seit 1999 werden der Versorgungsrücklage -Beamte- Beträge zugeführt und 

von der Beamtenversorgungskasse in einem Kommunalen Versorgungsrücklagen-

Fonds (KVR-Fonds) angelegt. Das Gesamtguthaben zum 31.12.2004 (IST) beträgt 

179.948,14 EUR. Bei einer planmäßigen Zuführung von 64.760 EUR in 2005 beträgt 

der Bestand zum 31.12.2005   244.708,14 EUR. 
 ____________________________________________________________________ 
 

Nach den Planansätzen 2005 incl. I. Nachtrag werden sich die Bestände der       

Sonderrücklagen Abfallbeseitigung wie folgt verändern: 

 
 

Rücklage für Grundstücksentschädigung  
 

Ist-Bestand am 01.01.2005 560.800,84 EUR 

+ Zuführung 13.000,00 EUR 

. / . Entnahme  - 515.600,00 EUR 

Soll-Bestand am 31.12.2005 58.200,84 EUR 

 
 
Gebührenausgleichsrücklage (incl. aufgelöste Investitionsrücklage) 
 

Ist-Bestand am 01.01.2005 6.635.454,16 EUR 

+ Zuführung 1.801.400,00 EUR 

. / . Entnahme - 943.785,00 EUR 

Soll-Bestand am 31.12.2005 7.493.069,16 EUR 
 

 
Rücklage für Sanierung und Rekultivierung (incl. aufgelöste Rücklage 
 „Haftung / Nachsorge“) 
 

Ist-Bestand am 01.01.2005 777.292,89 EUR 

+ Zuführung 17.000,00 EUR 

. / . Entnahme  0,00 EUR 

Soll-Bestand am 31.12.2005 794.292,89 EUR 



   

Stand der Rücklagen „Abfallwirtschaft“ insgesamt: 
 
Ist-Bestände am 01.01.2005 7.973.547,89 EUR 

+ Zuführungen 1.831.400,00 EUR 

. / . Entnahmen - 1.459.385,00 EUR 

Soll-Bestände am 31.12.2005 8.345.562,89 EUR 
 

Die planmäßige Mehrbestand bei den Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft beträgt 

damit 372.015,00 EUR. 

 
 
V. Schlussbemerkungen 
 
Während der Grundhaushalt 2005 noch durch die HARTZ IV – Reformen maßgeblich      

geprägt wurde, wird im I. Nachtragshaushalt 2005 erstmals die zum 01. April 2005 durch 

Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I. S. 229) erfolgte Neuordnung der Aufgaben                

des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung          

(Kommunalisierung) abgebildet. In dem vorliegenden Plan wird damit gerechnet, dass die 

Kommunalisierung den Kreishaushalt 2005 im Verwaltungshaushalt zusätzlich um rd. 

630.000 EUR belastet. Ob sich diese Annahme im Rechnungsergebnis 2005 tatsächlich   

einstellen wird bleibt abzuwarten, sicher scheint jedoch bereits jetzt, dass keine Entlastung 

des Kreishaushaltes mit der Kommunalisierung verbunden ist. 

 

Die finanziellen Rahmenbedingungen des Kreishaushaltes haben sich durch den jetzt        

vorliegenden Nachtrag weiter verschlechtert. So hat sich der jahresbezogene Fehlbedarf 

2005 um rd. 3,3 Mio. EUR auf fast 18 Mio. EUR erhöht. Diese Verschlechterung ist neben 

der Belastung aus der Kommunalisierung maßgeblich auch durch die Kürzung der          

Ausgleichsmassen für die besonderen Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsge-

setz (FAG) durch das Land eingetreten. Allein bei den Zuweisungen des Landes 

 

 zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe (§ 23 FAG) 

 zu den Belastungen aus überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit (§ 23a FAG) 

 zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe (§23b FAG) 

 

wird gegenüber dem Vorjahr mit Mindereinnahmen im Unterabschnitt 01.4990 in Höhe von 

rd. 2,1 Mio. EUR gerechnet. Gleichzeitig ist ein Anstieg der Ausgaben im Sozialbereich   

(Einzelplan 4 unter Kürzung der Landeszuweisung HARTZ IV im UA 9000) gegenüber dem      

Rechnungsergebnis des Jahres 2004 um rd. 2,2 Mio. EUR zu verzeichnen. 

 



   

Der Anstieg des kumulierten Fehlbetrages 2005 auf 31,49 Mio. EUR macht die angespannte 

finanzielle Situation des Schwalm-Eder-Kreises deutlich. Selbst die im nächsten Jahr nach 

Aufforderung der Aufsichtsbehörde vorzunehmende Anhebung des Hebesatzes zur       

Kreisumlage um 2 Prozentpunkte, verbunden mit einer entsprechenden Mehreinnahme, führt 

auch nicht annähernd zu einem Haushaltsausgleich. Vielmehr muss mit weiteren erheblichen 

Defiziten im Verwaltungshaushalt gerechnet werden, so dass diese in Kürze betragsmäßig 

die Höhe der Schulden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erreichen 

werden. 

 

Der eingeschlagene Konsolidierungskurs beim Schwalm-Eder-Kreis muss konsequent     

fortgesetzt werden. Hierbei ist die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport  

herausgegebene „LLeeiittlliinniiee  zzuurr  KKoonnssoolliiddiieerruunngg  ddeerr  kkoommmmuunnaalleenn  HHaauusshhaallttee  uunndd  HHaannddhhaabbuunngg  

ddeerr  kkoommmmuunnaalleenn  FFiinnaannzzaauuffssiicchhtt  üübbeerr  LLaannddkkrreeiissee,,  kkrreeiissffrreeiiee  SSttääddttee  uunndd  kkrreeiissaannggeehhöörriiggee    

GGeemmeeiinnddeenn“ vom 03. August 2005 zu beachten. Mit dieser Leitlinie wird bei defizitären 

Haushalten sinngemäß folgendes gefordert: 

- eine Begrenzung der Gesamtausgaben der defizitären Kommune 

- eine Senkung der bereinigten Personalkosten 

- Einschränkung der freiwilligen Leistungen unter Prüfung einer strikten 
Wirkungskontrolle 

- Überprüfung und ggf. Veränderung der Ämterstrukturen mit dem Ziel von 
Effizienzsteigerungen 

- Interkommunale Zusammenarbeit 

- Durchführung von PPP-Projekten nur dann, wenn PPP-Finanzierung 
nachweislich nicht unwirtschaftlicher ist als eine konventionelle              
Finanzierung mit Kommunalkrediten. Hierzu wird die Vorlage eines     
neutralen Gutachtens auf Kosten der Kommune verlangt. 

- Unter Berücksichtigung der Höhe des Defizits wird eine Anhebung der 
Kreisumlage bis zu einer absoluten Obergrenze von 50 Prozentpunkten 
angesehen 

- Vor Beratung und Beschlussfassung des Kreishaushaltes soll eine         
Anhörung mit den Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen 
durchgeführt werden 

- Eine Nettoneuverschuldung ist in anhaltend defizitären Kommunen 
grundsätzlich nicht zuzulassen 

- Der Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigungen ist bei defizitären        
Kommunen häufiger einzusetzen 

- Haushaltsausgabereste sind in defizitären Kommunen weitestgehend zur 
Absenkung des Rechnungsfehlbetrages aufzulösen. Begründete        
Ausnahmen hiervon sind von der Vertretungskörperschaft detailliert zu 
beschließen. Die Beschlüsse sollen der Aufsichtsbehörde vorgelegt    
werden. 



   

- Mit der Haushaltsgenehmigung müssen die defizitären Kommunen eine 
detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen 
vorlegen. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen sind für den gesamten 
Finanzplanungszeitraum haushaltsstellenscharf darzustellen. 

- Bei bestehendem Haushaltsdefizit haben die Aufsichtsbehörden die       
erforderlichen Auflagen zu verhängen, um die Kommunen wieder zu einer 
ausgeglichenen Haushaltswirtschaft hinzuführen. Der Vollzug dieser   
Auflagen ist bei jeder folgenden Haushaltsgenehmigung zu überprüfen. 
Bei gravierenden Verstößen gegen verhängte Auflagen des Vorjahres ist 
die Genehmigung des neuen Haushaltes zu versagen. 

 

Selbst bei Fortführung des Konsolidierungskurses des Kreises unter Berücksichtigung    

sämtlicher Vorgaben in der Leitlinie des Innenministeriums ist nach diesseitiger Auffassung 

kurzfristig kein Haushaltsausgleich beim Schwalm-Eder-Kreis zu erzielen. Hierzu bleibt nur 

die Hoffnung, dass durch eine Neuordnung der Kommunalfinanzen mit den vordringlichen 

Zielen 

- einer Verstetigung der kommunalen Einnahmen 

- einer Verbesserung der kommunalen Einnahmen 

- des Ausbaus der kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten sowie 

- einer Aufrechterhaltung des kommunalen Bandes zur Wirtschaft 

eine andauernde Verbesserung der Kommunalfinanzen erreicht werden kann. 

 

Wie eine solche Neuordnung konkret ausgestaltet werden kann, bleibt abzuwarten.          

Ergebnisse könnten hier von der überparteilichen und unabhängigen Kommission             

„Steuergesetzbuch“ der Stiftung Marktwirtschaft, in der 70 Experten, führende Ökonomen 

und Juristen, Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker, leitende Repräsentanten von großen 

und kleinen Unternehmen, von Kapital- und Personengesellschaften, profilierte Richter des 

Bundesfinanzhofs, Berater und ausgewiesene Verwaltungsfachleute aus Bund, Ländern und 

Kommunen, vertreten sind, erarbeitet werden. Aber auch hier ist kurzfristig nicht mit einer 

Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen der Kreishaushalte zu rechnen. 

 

 
 
       Der Kreisausschuss des 
        Schwalm-Eder-Kreises 
 
             11.1 - Kämmerei 
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Gesamtplan

- Finanzierungsübersicht -





Verpflichtungsermächtigungen (VE´s)

In § 3 der I. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2005 wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen von 2.829.600 EUR
um 1.345.100 EUR erhöht und
damit auf 4.174.700 EUR neu festgesetzt.

Es handelt sich um nachstehende Haushaltsstellen:

Haushaltsstelle Bezeichnung
Höhe der

ursprünglichen
VE´s

Veränderungen
im I. Nachtrag

2005

Höhe der neu
festgesetzten

VE´s

Grund-, Haupt- und 
Realschulen -Allgemein-

02.2110.001.9820.00 Investitionszuschuss an 
Gemeinde Malsfeld

230.000 EUR 0 EUR 230.000 EUR

Schwimm- und 
Badeeinrichtungen

02.5700.001.9822.00 Investitionszuwendung 
Hallenbad Gudensberg

400.000 EUR 0 EUR 400.000 EUR

K 127, OD Spieskappel

02.6500.003.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

0 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR

02.6500.003.9600.00 Baukosten 0 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR

K 6, OD Dissen

02.6500.017.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

21.000 EUR 0 EUR 21.000 EUR

02.6500.017.9600.00 Baukosten 280.000 EUR 29.900 EUR 309.900 EUR

02.6500.017.9601.00 Honorarkosten 18.000 EUR 7.000 EUR 25.000 EUR

K 143, OD Melgershausen

02.6500.018.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

0 EUR 11.000 EUR 11.000 EUR

K 111, grundhafte 
Erneuerung der Grenf-UF bei 
Riebelsdorf

02.6500.019.9600.00 Baukosten 240.000 EUR 0 EUR 240.000 EUR

02.6500.019.9601.00 Honorarkosten 21.500 EUR 0 EUR 21.500 EUR



Haushaltsstelle Bezeichnung
Höhe der

ursprünglichen
VE´s

Veränderungen
im I. Nachtrag

2005

Höhe der neu
festgesetzten

VE´s
K 130, grundhafte 
Erneuerung der Wichte-UF 
bei Wichte

02.6500.020.9600.00 Baukosten 164.000 EUR 0 EUR 164.000 EUR

02.6500.020.9601.00 Honorarkosten 16.200 EUR 0 EUR 16.200 EUR

K 115, grundhafte 
Erneuerung der Schwalm-
brücke bei Heidelbach

02.6500.021.9600.00 Baukosten 271.000 EUR 0 EUR 271.000 EUR

02.6500.021.9601.00 Honorarkosten 23.900 EUR 0 EUR 23.900 EUR

K 103, OD Rommershausen

02.6500.024.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

29.000 EUR 0 EUR 29.000 EUR

02.6500.024.9600.00 Baukosten 450.000 EUR -10.000 EUR 440.000 EUR

02.6500.024.9601.00 Honorarkosten 22.000 EUR 0 EUR 22.000 EUR

K 127, OD Frielendorf

02.6500.025.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

12.000 EUR 0 EUR 12.000 EUR

02.6500.025.9600.00 Baukosten 241.000 EUR -40.000 EUR 201.000 EUR

02.6500.025.9601.00 Honorarkosten 11.000 EUR 0 EUR 11.000 EUR

K 20, OD Beiseförth,
I. und II. Bauabschnitt

02.6500.028.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

0 EUR 55.000 EUR 55.000 EUR

02.6500.028.9600.00 Baukosten 0 EUR 820.000 EUR 820.000 EUR

02.6500.028.9601.00 Honorarkosten 0 EUR 47.000 EUR 47.000 EUR

K 20, OD Dagobertshausen

02.6500.029.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

0 EUR 31.000 EUR 31.000 EUR

02.6500.029.9600.00 Baukosten 0 EUR 210.000 EUR 210.000 EUR



Haushaltsstelle Bezeichnung
Höhe der

ursprünglichen
VE´s

Veränderungen
im I. Nachtrag

2005

Höhe der neu
festgesetzten

VE´s

K 29, Neubau Stellbach-UF 
bei Malsfeld

02.6500.030.9601.00 Honorarkosten 10.250 EUR 0 EUR 10.250 EUR

K 29, Neubau Bach-UF bei 
Beiseförth

02.6500.031.9601.00 Honorarkosten 10.250 EUR 0 EUR 10.250 EUR

K 52, OD Verna

02.6500.032.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

0 EUR 24.000 EUR 24.000 EUR

02.6500.032.9600.00 Baukosten 0 EUR 343.000 EUR 343.000 EUR

Umbau Knotenpunkt
K 10 / L3220 / L3221
Gudensberg

02.6500.035.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

0 EUR 6.000 EUR 6.000 EUR

K 106, OD Zella mit 
Erneuerung der 
Schwalmbrücke

02.6500.092.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

0 EUR 5.200 EUR 5.200 EUR

K 72, OD Trockenerfurth

02.6500.093.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

24.000 EUR -24.000 EUR 0 EUR

02.6500.093.9600.00 Baukosten 320.000 EUR -320.000 EUR 0 EUR

02.6500.093.9601.00 Honorarkosten 14.500 EUR -14.500 EUR 0 EUR

K 17, OD Großenenglis

02.6500.096.9320.00 Erwerb von 
Grundstücken

0 EUR 24.500 EUR 24.500 EUR

K 59, grundhafte Erneuerung 
von zwei Stützmauern bei 
Densberg

02.6500.097.9600.00 Baukosten 0 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR

I n s g e s a m t : 2.829.600 EUR 1.345.100 EUR 4.174.700 EUR





Zusätzliche Haushaltsvermerke



Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Bezeichnung Deckungs-
ring-Nr.

01 0230 0 6550 00 Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliche Kosten GD064

01 1100 1 6550 00 Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliche Kosten GD064

Die nachfolgende Haushaltstelle wird dem Deckungsring GD022 zusätzlich zugeordnet:

01 2250 0 6780 00 Ersatzschulbeiträge für Sachaufwendungen nach dem Hessischen
Schulgesetz GDO22

Die nachfolgenden Haushaltstellen werden dem Deckungsring GD037 zusätzlich zugeordnet:
01 4850 0 7812 00 Leistungen der Grundsicherung "Betreutes Wohnen" a.v.E. (>18 J.) GD037

01 4850 0 7813 00 Leistungen der Grundsicherung "Betreutes Wohnen" a.v.E. (>65 J.) GD037

01 4850 1 7810 00 Leistungen für Erstausstattung der Wohnung a.v.E. (18.-65. Lj.) GD037

01 4850 1 7811 00 Leistungen für Erstausstattung der Wohnung a.v.E. (ab 65. Lj.) GD037

01 4850 1 7812 00 Leistungen für Erstausstattung der Wohnung "Betreutes Wohnen" a.v.E. 
(18.-65. Lj.) GD037

01 4850 1 7813 00 Leistungen für Erstausstattung der Wohnung "Betreutes Wohnen" a.v.E. 
(ab 65. Lj.) GD037

01 4850 1 7814 00 Leistungen für Erstausstattung Bekleidung a.v.E. (18.-65. Lj.) GD037

01 4850 1 7815 00 Leistungen für Erstausstattung Bekleidung a.v.E. (ab 65. Lj.) GD037

01 4850 1 7816 00 Leistungen für Erstausstattung Bekleidung "Betreutes Wohnen" a.v.E. 
(18.-65. Lj.) GD037

01 4850 1 7817 00 Leistungen für Erstausstattung Bekleidung "Betreutes Wohnen" a.v.E. 
(ab 65. Lj.) GD037

Die nachfolgende Haushaltstelle wird dem Deckungsring GD044 zusätzlich zugeordnet:
01 7700 0 5310 00 Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen GD044

Haushaltsstelle



Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Bezeichnung Deckungs-
ring-Nr.

Haushaltsstelle

Die nachfolgenden Haushaltstellen werden dem Deckungsring GD048 zusätzlich zugeordnet:
02 6500 017 9820 00 Kostenbeitrag nach den Ortsdurchfahrten-Richtlinien GD048

02 6500 023 9600 00 Baukosten GD048

02 6500 024 9601 00 Honorarkosten GD048

02 6500 025 9820 00 Kostenbeitrag nach den Ortsdurchfahrten-Richtlinien GD048

02 6500 032 9820 00 Kostenbeitrag nach den Ortsdurchfahrten-Richtlinien GD048

02 6500 035 9601 00 Kreisanteil Honorarkosten GD048

02 6500 036 9820 00 Kostenbeitrag nach den Ortsdurchfahrten-Richtlinien GD048

02 6500 041 9600 00 Baukosten GD048

02 6500 041 9601 00 Honorarkosten GD048

02 6500 042 9600 00 Baukosten GD048

02 6500 042 9601 00 Honorarkosten GD048

02 6500 044 9820 00 Kostenbeitrag nach den Ortsdurchfahrten-Richtlinien GD048

02 6500 046 9820 00 Kostenbeitrag nach den Ortsdurchfahrten-Richtlinien GD048

02 6500 047 9600 00 Baukosten GD048

02 6500 052 9601 00 Honorarkosten GD048

02 6500 052 9820 00 Kostenbeitrag nach den Ortsdurchfahrten-Richtlinien GD048

02 6500 091 9600 00 Baukosten GD048

02 6500 096 9600 00 Baukosten GD048

02 6500 096 9601 00 Planungs- und Bauüberwachungskosten GD048

02 6500 099 9600 00 Baukosten GD048

02 6500 099 9601 00 Honorarkosten GD048



Zweckbindung von Einnahmen/ einseitige Deckungsfähigkeit

Bezeichnung
Zweckbindung von 

Einnahmen/ 
Deckungsfähigkeit nach

der GmHVO

01 1400 0 1710 00
Die Mehreinnahmen dieser HHSt. dürfen 
für Mehrausgaben der HHSt. 
01.1400.0.7000.00 verwendet werden.

01 1400 0 7000 00 s. vorstehende HHSt.

01 2110 0 1600 00
Die Mehreinnahmen dieser HHSt. dürfen 
für Mehrausgaben der HHSt. 
01.2110.0.5201.00 verwendet werden.

01 2110 0 5201 00 s. vorstehende HHSt.

01 2150 0 1600 00
Die Mehreinnahmen dieser HHSt. dürfen 
für Mehrausgaben der HHSt. 
01.2150.0.5201.00 verwendet werden.

01 2150 0 5201 00 s. vorstehende HHSt.

01 2250 0 1600 00
Die Mehreinnahmen dieser HHSt. dürfen 
für Mehrausgaben der HHSt. 
01.2250.0.5201.00 verwendet werden.

01 2250 0 5201 00 s. vorstehende HHSt.

01 2300 0 1600 00
Die Mehreinnahmen dieser HHSt. dürfen 
für Mehrausgaben der HHSt. 
01.2300.0.5201.00 verwendet werden.

01 2300 0 5201 00 s. vorstehende HHSt.

01 2400 0 1600 00
Die Mehreinnahmen dieser HHSt. dürfen 
für Mehrausgaben der HHSt. 
01.2400.0.5201.00 verwendet werden.

01 2400 0 5201 00 s. vorstehende HHSt.

01 2700 0 1600 00
Die Mehreinnahmen dieser HHSt. dürfen 
für Mehrausgaben der HHSt. 
01.2700.0.5201.00 verwendet werden.

01 2700 0 5201 00 s. vorstehende HHSt.

01 2810 0 1600 00
Die Mehreinnahmen dieser HHSt. dürfen 
für Mehrausgaben der HHSt. 
01.2810.0.5201.00 verwendet werden.

01 2810 0 5201 00 s. vorstehende HHSt.

01 2930 0 1610 00
Die Mehreinnahmen dieser HHSt. dürfen 
für Mehrausgaben der HHSt. 
01.2930.0.7181.00 verwendet werden.

01 2930 0 7181 00 s. vorstehende HHSt.

Haushaltsstelle

§ 17 Abs. 1

§ 17 Abs. 1

§ 17 Abs. 1

§ 17 Abs. 1

§ 17 Abs. 1

§ 17 Abs. 1

§ 17 Abs. 1

§ 17 Abs. 1

§ 17 Abs. 1



Verwaltungs-

haushalt





Einzelplan 0

- Allgemeine Verwaltung -





















































Einzelplan 1

- Öffentliche Sicherheit
und Ordnung -













Einzelplan 2

- Schulen -



Erläuterungen zu Einzelplan 2  
 

Gastschulbeiträge 

Gastschulbeiträge werden bei den allgemeinbildenden Schulen für kreisansässi-

ge Schüler gezahlt, die außerhalb des Schulträgergebietes beschult werden. Bei    

Berufsschülern in Ausbildung ist hierfür der Ausbildungsort maßgebend. 

 
Die Gastschulbeiträge für die einzelnen Schulformgruppen werden durch Erlass 

des Hessischen Kultusministeriums festgesetzt. Sie richten sich nach den durch-

schnittlichen Aufwendungen der Schulträger nach den Maßgaben der Gemeinde-

finanzstatistik. Der Abrechnungsmodus ist seit 2003 verändert. Der Mindestwert 

von 10 Prozent einer Schulform als Berechnungsvorgabe ist weggefallen. Es darf 

nunmehr für jeden Einzelschüler ein Beitrag erhoben werden. Dies führt bei den 

Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern zu Mehreinnahmen und bei den 

Gastschulbeiträgen an andere Schulträger zu Mehrausgaben. 

 
 

Ersatzschulbeiträge 
Ersatzschulbeiträge werden an Schulen in freier Trägerschaft für Sachaufwen-

dungen nach dem Hessischen Schulgesetz gezahlt. 

 
 
 01.2110 bis 01.2810.0.1620.00* 
  

Für auswärtige Schüler, die im Schwalm-Eder-Kreis beschult werden, werden 

sog. Gastschulbeiträge erhoben. Diese haben sich aufgrund der nunmehr                 

feststehenden Schülerzahlen gegenüber dem Grundhaushalt wie folgt verändert: 

 

 Rechnungs- 
ergebnis 2004 

Grundhaus-
halt 2005 

Veränderung 
2005 

Ansatz Nach-
trag 2005 

01.2110.0.1620.00      7.201,00 EUR 8.000 EUR 2.100 EUR 10.100 EUR

01.2250.0.1620.00    12.507,00 EUR 14.000 EUR 5.500 EUR 19.500 EUR

01.2300.0.1620.00  108.773,00 EUR 115.000 EUR -13.000 EUR  102.000 EUR

01.2400.0.1620.00    95.524,00 EUR 104.000 EUR 21.500 EUR 125.500 EUR

01.2700.0.1620.00    45.172,20 EUR 48.500 EUR 1.000 EUR 49.500 EUR

01.2810.0.1620.00    59.503,00 EUR 63.000 EUR 2.500 EUR 65.500 EUR

Gesamt  328.680,20 EUR 352.500 EUR 19.600 EUR 372.100 EUR
 



01.2110 bis 01.2810.0.6720.00* 
  

Für Schüler aus dem Schwalm-Eder-Kreis, die bei anderen Schulträgern         

beschult werden, sind sog. Gastschulbeiträge zu zahlen. Diese haben sich      

gegenüber dem Grundhaushalt wie folgt verändert: 

 

 Rechnungs- 
ergebnis 2004 

Grundhaus-
halt 2005 

Veränderung 
2005 

Ansatz Nach-
trag 2005 

01.2110.0.6720.00      1.516,00 EUR 1.650 EUR 500 EUR 2.150 EUR

01.2150.0.6720.00         379,00 EUR 1.600 EUR 0 EUR 1.600 EUR

01.2250.0.6720.00    13.265,00 EUR 13.000 EUR 1.000 EUR 14.000 EUR

01.2300.0.6720.00  133.440,00 EUR 80.000 EUR 1.000 EUR 81.000 EUR

01.2400.0.6720.00  382.012,00 EUR 487.000 EUR 17.000 EUR 504.000 EUR

01.2700.0.6720.00    26.942,00 EUR 29.000 EUR 0 EUR 29.000 EUR

01.2810.0.6720.00    28.046,00 EUR 31.000 EUR -3.000 EUR 28.000 EUR

Gesamt  585.600,00 EUR 643.250 EUR 16.500 EUR 659.750 EUR
 

 Einnahmen Gastschulbeiträge 372.100 EUR 
 Ausgaben Gastschulbeiträge - 659.750 EUR 
 Überhang Gastschulbeiträge - 287.650 EUR 
  

 
 01.2250 bis 01.2850.0.6780.00* 
  

Für Schüler des Schwalm-Eder-Kreises, die an Schulen in freier Trägerschaft    

beschult werden, sind sog. Ersatzschulbeiträge zu zahlen. Diese haben sich 

gegenüber dem Grundhaushalt wie folgt verändert: 

 

 Rechnungs- 
ergebnis 2004 

Grundhaus-
halt 2005 

Veränderung 
2005 

Ansatz Nach-
trag 2005 

01.2250.0.6780.00             0,00 EUR 1.000 EUR 0 EUR 1.000 EUR

01.2300.0.6780.00  262.243,49 EUR 276.000 EUR 7.000 EUR 283.000 EUR

01.2400.0.6780.00    76.293,50 EUR 84.000 EUR 4.000 EUR 88.000 EUR

01.2700.0.6780.00  125.075,29 EUR 135.500 EUR 0 EUR 135.500 EUR

01.2810.0.6780.00  184.194,00 EUR 195.000 EUR 1.100 EUR 196.100 EUR

01.2850.0.6780.00             0,00 EUR 11.000 EUR 0 EUR 11.000 EUR

Gesamt  647.806,28 EUR 702.500 EUR 12.100 EUR 714.600 EUR
 



Energiekosten 
 
Die Rohölpreise auf dem Weltmarkt haben sich nach der Aufstellung des Urhaushalts 2005 

bis heute von etwa 43 Dollar auf über 60 Dollar pro Barrel erhöht. Das entspricht einer  

Steigerung von ca. 33 %. Da sämtliche Energieträger, auch Strom und Holz, an den      

Rohölpreis gekoppelt sind, ist für die Energieversorgung der Schulen im Schwalm-Eder-

Kreis eine entsprechende Kostensteigerung eingetreten. Diese ist auch durch Energieein-

sparungen nicht zu kompensieren. 

 

Außerdem kommt es durch Umstellungen von Energieträgern (Gesamtschule Felsberg: 

Gas auf Holz) und Abschluss von Wärmelieferungsverträgen (Grund- und Gesamtschule 

Neukirchen und Ohetalschule Verna) zu weiteren Verschiebungen in den einzelnen Haus-

haltsstellen. 

 

Der Deckungskreis „Energiekosten“ wird aufgrund dieser Situation im Nachtragshaus-

haltsplan 2005 um 345.230 EUR aufgestockt. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus der 

nachfolgenden Darstellung: 

 
 Heizölkosten 
 

 Rechnungs- 
ergebnis 2004 

Grundhaushalt 
2005 

Veränderung 
2005 

Ansatz Nach-
trag 2005 

01.2110. bis 
01.2810.0.5410.00 161.195,30 EUR 227.000 EUR 28.000 EUR 255.000 EUR

  
 Stromkosten 
 

 Rechnungs- 
ergebnis 2004 

Grundhaushalt 
2005 

Veränderung 
2005 

Ansatz Nach-
trag 2005 

01.2110. bis 
01.2810.0.5411.00 755.510,62 EUR 747.650 EUR 54.750 EUR 802.400 EUR

 
 Leuchtmittel 
 

 Rechnungs- 
ergebnis 2004 

Grundhaushalt 
2005 

Veränderung 
2005 

Ansatz Nach-
trag 2005 

01.2110. bis 
01.2810.0.5411.10 11.241,17 EUR 10.170 EUR 1.130 EUR 11.300 EUR

 
 Gaskosten 
 

 Rechnungs- 
ergebnis 2004 

Grundhaushalt 
2005 

Veränderung 
2005 

Ansatz Nach-
trag 2005 

01.2110. bis 
01.2810.0.5413.00 1.001.512,80 EUR 882.850 EUR 111.550 EUR 994.400 EUR



 
 Kosten Wärmelieferung 
 

 Rechnungs- 
ergebnis 2004 

Grundhaushalt 
2005 

Veränderung 
2005 

Ansatz Nach-
trag 2005 

01.2110. bis 
01.2810.0.5416.00 294.799,51 EUR 552.700 EUR 131.300 EUR 684.000 EUR

 
 Kosten Holzpellethlieferung / 
               Ausgaben Holzfeuerungsanlagen 
 

 Rechnungs- 
ergebnis 2004 

Grundhaushalt 
2005 

Veränderung 
2005 

Ansatz Nach-
trag 2005 

01.2110. bis 
01.2810.0.5418.00 34.866,91 EUR 76.000 EUR 18.500 EUR 94.500 EUR

 
 
 
               Zusammenstellung (Deckungskreis Energie – GD007-) 
 

 Rechnungs-
ergebnis 2004 

Grundhaushalt 
2005 

Veränderung 
2005 

Ansatz Nach-
trag 2005 

Heizöl    161.195,30 EUR       227.000 EUR   28.000 EUR  255.000 EUR

Strom    755.510,62 EUR 747.650 EUR    54.750 EUR 802.400 EUR

Leuchtmittel      11.241,17 EUR 10.170 EUR      1.130 EUR 11.300 EUR

Wasser/Abwasser    187.529,71 EUR 203.000 EUR             0 EUR 203.000 EUR

Gas 1.001.512,80 EUR 882.850 EUR  111.550 EUR 994.400 EUR

Wärmelieferung    294.799,51 EUR 552.700 EUR 131.300 EUR 684.000 EUR

Schornsteinfeger        8.777,82 EUR 15.600 EUR 0 EUR    15.600 EUR

Holzfeuerungsanl.      34.866,91 EUR 76.000 EUR 18.500 EUR 94.500 EUR

Gesamt 2.455.433,84 EUR    2.714.970 EUR  345.230 EUR  3.060.200 EUR
 

















































Einzelplan 3

- Wissenschaft, Forschung
und Kulturpflege -

























Einzelplan 4

- Soziale Sicherung -





















































































































































































Einzelplan 5

- Gesundheit, Sport
und Erholung -





















Einzelplan 6

- Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr -

















Einzelplan 7

- Öffentliche Einrichtungen
und Wirtschaftsförderung -





























Einzelplan 8

- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund-

und Sondervermögen -









Einzelplan 9

- Allgemeine Finanzwirtschaft -
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- Schulen -

































Einzelplan 3

- Wissenschaft, Forschung
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Einzelplan 4

- Soziale Sicherung -

















Einzelplan 5

- Gesundheit, Sport
und Erholung -









Einzelplan 6

- Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr -

























































Einzelplan 7

- Öffentliche Einrichtungen
und Wirtschaftsförderung -









Einzelplan 8

- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund-

und Sondervermögen -









Einzelplan 9

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

















Sammelnachweise





Erläuterungen
zu den

Sammelnachweisen



Erläuterungen zu den Sammelnachweisen 
 
 
Sammelnachweis SN 400 - Personalausgaben Verwaltung  
Sammelnachweis SN 402 - Personalausgaben Gebäude- und Liegenschafts- 
        verwaltung – 
Sammelnachweis SN 403 - Personalausgaben (HARTZ IV) 
Sammelnachweis SN 404 - Personalausgaben Kommunalisierung 
 
 
Im Einzelnen stellen sich die Haushaltsansätze im I. Nachtrag 2005 wie folgt dar: 
 
 bisher neu 
Personalausgaben Verwaltung - SN 400 -  19.905.630 EUR 19.905.630 EUR 
- keine Veränderung - 
 

Personalausgaben „Gebäude- und Liegenschafts- 
verwaltung“ - SN 402 - 6.351.660 EUR 6.351.660 EUR 

- keine Veränderung – 
 
Personalausgaben „HARTZ IV“ 
SN 403 2.099.210 EUR 2.099.210 EUR 

- keine Veränderung – 
 
Personalausgaben „Kommunalisierung“ 
SN 404 0 EUR 4.304.650 EUR 

 - n e u   - 

 
Im neuen Sammelnachweis 404 werden die Personalausgaben, die im Zusammen-
hang mit der Erfüllung der durch Artikel 1 § 1 des Kommunalisierungsgesetzes überge-
leiteten Aufgaben entstehen, für die Zeit vom 01.04. bis 31.12.2005 veranschlagt       
(ehemals Landespersonal). 

Es handelt sich um nachstehende Bereiche: 
 
Ehemalige Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung 
- Allgemeine Ordnungsbehörde (1100.1) 
 
Ehemalige Hauptabteilung Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
-Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz (5010.2) 
 
Ehemalige Hauptabteilung Amt für den ländlichen Raum 
-Ausbildung (0221.3) 
-Landschaftspflege (3600.3) 
-Förderung der Dorf- und Regionalentwicklung (6100.3) 
-Förderung der Landwirtschaft (7800.3) 
 

 
================================================================== 
 



  

Sammelnachweis SN 401 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - 
 
 bisher neu 
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - SN 401 -  260.000 EUR 275.000 EUR 

Reduzierung   5.660 EUR 
Erhöhung     20.660 EUR 
= mehr von  15.000 EUR 
 

Die Mehrausgaben resultieren aus der Kommunalisierung (zusätzliche ehrenamtlich 
Tätige). 

 
====================================================================== 
 
 
Sammelnachweis SN 416 - Beschäftigungsentgelte und dgl.- 
 
 bisher neu 
Beschäftigungsentgelte - SN 416 -  336.290 EUR 326.490 EUR 
Reduzierung 9.800 EUR 

 
UA 4510 – Jugendbildungswerk 
Reduzierung 9.800 EUR 

Durch den höheren Umfang an Kooperationsveranstaltungen in diesem Jahr reduziert 
sich der Mittelbedarf an Honoraren für eigene Veranstaltungen. 

 
====================================================================== 
 
 
Sammelnachweis SN 520 - Unterhaltung der Ausstattung - 
 
 bisher neu 
Unterhaltung der Ausstattung - SN 520 -  63.000 EUR 63.000 EUR 

Erhöhung         18.400 EUR 
Reduzierung    18.400 EUR 
 

Die Aufstockung erfolgt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
durch Artikel 1 § 1 des Kommunalisierungsgesetzes übergeleiteten Aufgaben geleistet 
werden. 

Durch Einsparungen bei anderen Unterabschnitten ergibt sich im Saldo keine           
betragsmäßige Veränderung des Sammelnachweises 520 gegenüber der Veranschla-
gung im Grundhaushalt 2005. 

 
 
====================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Sammelnachweis SN 530 - Miete und Wartung pp. für ADV - 
 
 bisher neu 
Miete und Wartung pp. für ADV - SN 530 -  201.500 EUR 201.500 EUR 

Reduzierung  9.200 EUR 
Erhöhung      9.200 EUR 
 

Die Aufstockung erfolgt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
durch Artikel 1 § 1 des Kommunalisierungsgesetzes übergeleiteten Aufgaben geleistet 
werden. 

Durch Einsparungen bei anderen Unterabschnitten ergibt sich im Saldo keine            
betragsmäßige Veränderung des Sammelnachweises 520 gegenüber der Veranschla-
gung. 

 

 
====================================================================== 
 
Sammelnachweis SN 540 - Gebäudeversicherungen         
 
 bisher neu 
Gebäudeversicherungen – SN 540   15.000 EUR 18.100 EUR 

Erhöhung  3.100 EUR 

 
Das Gebäude des Behördenzentrums Homberg wurde erstmals bei der Sparkassen-
versicherung aufgenommen (Sturm. Leitungswasser, Inventar, Einbruch-Diebstahl). 
 

====================================================================== 
 
Sammelnachweis SN 541 – Strom, Wasser, Kanal und Heizung  
       
 
 bisher neu 
Strom, Wasser, Kanal und Heizung – SN 541   313.000 EUR 360.000 EUR 

Reduzierung  26.100 EUR 
Erhöhung      73.100 EUR 
= mehr von   47.000 EUR 
 

Die Aufstockung erfolgt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
durch Artikel 1 § 1 des Kommunalisierungsgesetzes übergeleiteten Aufgaben geleistet 
werden. 

 
====================================================================== 



  

Sammelnachweis SN 542 – Abfallentsorgung, Reinigung und Hausmeister-
dienste 
 
 bisher neu 
Abfallentsorg., Reinig. u. Hausmeisterd. – SN 542   43.000 EUR 47.000 EUR 

Erhöhung 4.000 EUR 

 
Durch die Erhöhung der Müllgebühren entstehen Mehrkosten für die Müllentsorgung. 
 

====================================================================== 
 

Sammelnachweis SN 570 – Verfahrensentgelte, Leitungskosten, Internet/Mail 
 
 bisher neu 
Verfahrensentgelte Datenverarbeitung - SN 570 -  464.200 EUR 464.200 EUR 

Reduzierung  6.000 EUR 
Erhöhung      6.000 EUR 
 

Die Aufstockung erfolgt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
durch Artikel 1 § 1 des Kommunalisierungsgesetzes übergeleiteten Aufgaben geleistet 
werden. 

Durch Einsparungen bei anderen Unterabschnitten ergibt sich im Saldo keine            
betragsmäßige Veränderung des Sammelnachweises 570 gegenüber der Veranschla-
gung. 

 
====================================================================== 
 
 
Sammelnachweis SN 650 - Geschäftsausgaben – 
 
 bisher neu 
Geschäftsausgaben – SN 650 160.000 EUR 180.000 EUR 

Reduzierung    9.900 EUR 
Erhöhung      29.900 EUR 
= mehr von   20.000 EUR 
 

Der Sammelnachweis 650 wurde um den vg. Betrag aufgestockt, da durch die       
Kommunalisierung und Neubildung der Fachbereiche 32, 39 und 83 erhöhte Ausgaben 
entstehen.  
 

====================================================================== 
 



  

Sammelnachweis SN 651 – Bücher und Zeitschriften 
 
 bisher neu 
Bücher und Zeitschriften – SN 651 72.000 EUR 87.000 EUR 
Reduzierung   8.410 EUR 
Erhöhung     23.410 EUR 
= mehr von  15.000 EUR 
 

Die Aufstockung erfolgt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
durch Artikel 1 § 1 des Kommunalisierungsgesetzes übergeleiteten Aufgaben geleistet 
werden. 

 
===================================================================== 
 
Sammelnachweis SN 652 – Postgebühren 
 
 bisher neu 
Postgebühren – SN 652 216.000 EUR 230.000 EUR 
Reduzierung   9.500 EUR 
Erhöhung     23.500 EUR 
= mehr von  14.000 EUR 
 

Die Aufstockung erfolgt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
durch Artikel 1 § 1 des Kommunalisierungsgesetzes übergeleiteten Aufgaben geleistet 
werden. 

 
====================================================================== 
 
Sammelnachweis SN 653 – Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 bisher neu 
Öffentliche Bekanntmachungen – SN 653 27.000 EUR 36.000 EUR 
Reduzierung   6.820 EUR 
Erhöhung     15.820 EUR 
= mehr von    9.000 EUR 
 

Die Aufstockung erfolgt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
durch Artikel 1 § 1 des Kommunalisierungsgesetzes übergeleiteten Aufgaben geleistet 
werden. 

 
====================================================================== 
 
Sammelnachweis SN 654 – Dienstreisen 
 
 bisher neu 
Dienstreisen – SN 654 201.300 EUR 318.000 EUR 
Erhöhung 116.700 EUR 

 
Die Aufstockung erfolgt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
durch Artikel 1 § 1 des Kommunalisierungsgesetzes übergeleiteten Aufgaben geleistet 
werden. 

====================================================================== 
 



  

Sammelnachweis SN 6521 – Telekommunikationskosten 
 
 bisher neu 
Telekommunikationskosten – SN 6521 165.000 EUR 165.000 EUR 
Reduzierung  7.000 EUR, 
Erhöhung      7.000 EUR 
 

Die Aufstockung erfolgt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
durch Artikel 1 § 1 des Kommunalisierungsgesetzes übergeleiteten Aufgaben geleistet 
werden. 

Durch Einsparungen bei anderen Unterabschnitten ergibt sich im Saldo keine           
betragsmäßige Veränderung des Sammelnachweises 6521 gegenüber der                
Veranschlagung. 

 
====================================================================== 





Zusammenstellung
der

Sammelnachweise



Sammel-
nachweis Sammelnachweis - Bezeichnung Haushaltsplan 

2005 incl. NT
Haushaltsplan 

2004
HH - Rechnung 

2003

SN400 Personalausgaben Verwaltung 19.905.630 € 22.148.120 € 21.721.446,80 €

SN401 Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten 275.000 € 270.000 € 262.278,94 €

SN402 Personalausgaben FB 20 6.351.660 € 7.266.140 € 7.070.626,79 €

SN403 Personalausgaben (Hartz IV) 2.099.210 € 0 € 0,00 €

SN404 Personalausgaben -
Kommunalisierung- 4.304.650 € 0 € 0,00 €

SN416 Beschäftigungsentgelte und dgl. 326.490 € 336.290 € 289.289,48 €

SN520 Unterhaltung der Ausstattung 63.000 € 70.000 € 184.715,76 €

SN530 Miete und Unterhaltung für autom.
Datenverarbeitung 201.500 € 157.000 € 145.314,98 €

SN540 Gebäudeversicherung 18.100 € 17.960 € 21.508,39 €

SN541 Strom, Wasser, Kanal und Heizung 360.000 € 284.000 € 253.109,15 €

SN542 Beleuchtung, Wasserversorgung, 47.000 € 40.090 € 28.542,55 €

SN570 Verfahrensentgelte, Leitungskosten, 
Internet/Mail 464.200 € 507.200 € 469.862,67 €

SN650 Geschäftsausgaben 180.000 € 180.000 € 195.218,54 €

SN651 Bücher und Zeitungen 87.000 € 80.000 € 86.200,30 €

SN652 Postgebühren 230.000 € 240.000 € 232.776,50 €

SN653 Öffentliche Bekanntmachung 36.000 € 30.000 € 28.886,35 €

SN654 Dienstreisen 318.000 € 215.000 € 222.478,54 €

SN6521 Telekommunikationskosten 165.000 € 177.500 € 155.989,70 €

Summe Sammelnachweise 35.432.440,00 € 32.019.300,00 € 31.368.245,44 €

Zusammenstellung der Sammelnachweise



Sammelnachweis   400

Personalausgaben
-Verwaltung-

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 400 sind gegenseitig
deckungsfähig.





























Sammelnachweis   401

Aufwendungen für
ehrenamtliche Tätigkeiten

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 401 sind gegenseitig
deckungsfähig.









Sammelnachweis   402

Personalausgaben
- Fachbereich 20 -

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 402 sind gegenseitig
deckungsfähig.









Sammelnachweis   403

Personalausgaben
- HARTZ IV -

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 403 sind gegenseitig
deckungsfähig.





  

 
 
 
 
 

Sammelnachweis   404 
 
 
 

Personalausgaben 
- Kommunalisierung - 

 
 
 
 

 Deckungsvermerk: 
 
 Die Ausgaben im Sammelnachweis 404 sind gegenseitig  
 deckungsfähig. 









Sammelnachweis   416

Beschäftigungsentgelte und dgl.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 416 sind gegenseitig
deckungsfähig.









Sammelnachweis   520

Unterhaltung der Ausstattung

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 520 sind gegenseitig
deckungsfähig.

















Sammelnachweis   530

Miete und Wartung pp. für ADV

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweise 530 und 570 sind gegen-
seitig deckungsfähig.

















Sammelnachweis   540

Gebäudeversicherungen

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweise 540, 541 und 542 sind
gegenseitig deckungsfähig.

















Sammelnachweis   541

Strom, Wasser, Kanal und Heizung

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweise 540, 541 und 542 sind
gegenseitig deckungsfähig.

















Sammelnachweis   542

Beleuchtung, Wasserversorgung,
Abwasser-/Abfallentsorgung,

Reinigung

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweise 540, 541 und 542 sind
gegenseitig deckungsfähig.

















Sammelnachweis   570

Verfahrensentgelte, Leitungs-
kosten, Internet/Mail

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweis 530 und 570 sind gegen-
seitig deckungsfähig.

















Sammelnachweis   650

Geschäftsausgaben

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweise 650, 651, 652, 653, 654
und 6521 sind gegenseitig deckungsfähig.

















Sammelnachweis   651

Bücher und Zeitschriften

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweise 650, 651, 652, 653, 654
und 6521 sind gegenseitig deckungsfähig.

















Sammelnachweis   652

Postgebühren

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweise 650, 651, 652, 653, 654
und 6521 sind gegenseitig deckungsfähig.

















Sammelnachweis   653

Öffentliche Bekanntmachungen

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweise 650, 651, 652, 653, 654
und 6521 sind gegenseitig deckungsfähig.

















Sammelnachweis   654

Dienstreisen

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweise 650, 651, 652, 653, 654
und 6521 sind gegenseitig deckungsfähig.

















Sammelnachweis   6521

Telekommunikationskosten

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Sammelnachweise 650, 651, 652, 653, 654
und 6521 sind gegenseitig deckungsfähig.
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